
Bekanntmachung der Gemeinde Rellingen 
 
 

1. Nachtragssatzung zur Satzung der Gemeinde Rellingen 
über die Erhebung von Verwaltungsgebühren 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 
2003 (GVOBl. Schl.-Holst. 2003 S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
24.05.2024 (GVOBl. Schl.-Holst. 2024 S. 404) und der §§ 1 und 5 des 
Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 10. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-Holst. 2005 S. 
27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBl. Schl.-Holst. 2022 S. 564) wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 05.12.2024 folgende 1. Nachtragssatzung 
zur Satzung der Gemeinde Rellingen über die Erhebung von Verwaltungsgebühren vom 
18.07.2024 erlassen: 

 
 
§ 1 
Es wird folgender § 5a eingefügt: 
 
§ 5a Umsatzsteuer 
 
Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Beträgen zugrunde liegen, 
umsatzsteuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der im 
Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe. 
 
 
§ 2 
Die 1. Nachtragssatzung zur Satzung der Gemeinde Rellingen über die Erhebung von 
Verwaltungsgebühren tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
 
 
 
Rellingen, den 12.12.2024 
 
 
Gemeinde Rellingen 
Der Bürgermeister 
 
gezeichnet 
Marc Trampe 
 
 
 
Bekanntgemacht auf der Internetseite www.rellingen.de am 13.12.2024 
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